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Editorial

nutzung vOn verlustvOrträgen 2.0
2008 hat der (fiskalisch motivierte) 
 gesetzgeber eine verfassungsrechtlich 
äußerst bedenkliche norm verankert: eine 
kapitalgesellschaft verliert ihren verlust
vortrag allein deshalb, weil ihre anteils
eigner wechseln. für bestimmte konzern
interne Übertragungen gilt das nicht 

 (konzernklausel). zur vermeidung zu 
 großer kollateralschäden gibt es zwei 
ausnahmen: eine sanierungsklausel, die 
mittlerweile unter eubeihilferechtlichen 
gesichtspunkten zu fall gebracht wurde, 
sowie eine stillereserveklausel, die 
 bewirkt, dass der verlustvortrag trotz 
 anteilseignerwechsel insoweit nicht unter
geht, wie die gesellschaft über stille 
 reserven verfügt (§ 8c kstg; dazu in 
 ausgabe 2/2016).

Offenbar schon im vorgriff auf die 
 kommende Bundestagswahl verteilt die 
Bundesregierung eine nächste Beruhi
gungspille mit hoher komplexität und 
fraglichem praktischen nutzen: am 
14. 9. 2016 wurde ein gesetzentwurf zu 

 einem neuen § 8d kstg beschlossen.  auf 
antrag soll die Möglichkeit bestehen, ver
lustvorträge trotz gesellschafterwechsel 
weiterhin zu nutzen. voraussetzung ist, 
dass der geschäftsbetrieb der kapital
gesellschaft nach dem anteilseigner
wechsel erhalten bleibt und eine verlust
nutzung außerhalb des fortzuführenden 
geschäftsbetriebs ausgeschlossen ist.

Der geschäftsbetrieb bestimmt sich nach 
qualitativen Merkmalen wie ange botene 
leistungen, bediente Märkte, kunden/
lieferantenkreis oder Qualifikation der 
 arbeitnehmer. Der fortführungs ge bun
dene verlustvortrag soll entfallen, wenn 
z. B. der geschäftsbetrieb ruht, der 
 geschäftsbetrieb einer andersartigen 
zweck bestimmung zugeführt wird (Bran
chenwechsel), ein zusätzlicher geschäfts
betrieb aufgenommen wird, steuerneutral 
Wirtschaftsgüter eingebracht werden 
oder die kapitalgesellschaft Organträger 
ist. Bereits das vorliegen eines dieser 
Punkte führt zum endgültigen Wegfall 
des fortführungsgebundenen verlust
vortrags. 

Die aufgezeigte neuregelung soll rück
wirkend ab dem 1. 1. 2016 gelten. Das 
 weitere gesetzgebungsverfahren bleibt 
abzuwarten.
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Einleitung

Mitarbeiter, die im homeoffice arbeiten, 
sparen durchschnittlich mehr als vier 
stunden zeit pro Woche, die sie ansonsten 
im auto, Bus oder zug verbringen  würden. 
von den arbeitnehmern wird vor allem  
die flexiblere zeiteinteilung und damit die 
bessere vereinbarkeit von  familie und 
 Beruf geschätzt. Mittlerweile ist heim
arbeit auch nicht mehr mit einem negativen 
etikett behaftet, denn Mit arbeiter können 
im homeoffice mindestens genauso 
 produktiv sein wie an einem Büroarbeits
platz. statistisch betrachtet machen 
heimarbeiter sogar fast doppelt so viele 
Überstunden wie Mitarbeiter, die nicht von 
zuhause aus arbeiten dürfen.

arbeit im homeoffice ist deshalb auch eines 
der zentralen attraktivitätsmerkmale für 
arbeitgeber auf der suche nach neuen 
Mitarbeitern geworden. Dabei sind zahl
reiche rechtliche rahmenbedingungen zu 
beachten. nachfolgend soll eine Übersicht 
über die wichtigsten aspekte gegeben 
werden.

Arbeitsrecht

ein gesetzlicher anspruch auf einrichtung 
eines häuslichen arbeitsplatzes existiert 
im deutschen recht nicht. Mit der verein
barung eines Wohnraumarbeitsplatzes 
wird im allgemeinen nur der Ort der 
 arbeitsleistung festgelegt. ist eine ver
setzung ausgeschlossen, weil die tätigkeit 
im homeoffice vertraglich zugesichert 
wurde, kommt eine Beendigung der tätig
keit nur durch eine änderungskündigung  
in Betracht. 

Die kosten für die einrichtung des home
office und die häuslichen Betriebskosten 
(Miete, heizung, strom) trägt im regelfall 
der arbeitgeber. eine abweichende ver
tragliche regeleung kann aber getroffen 
werden.

Bei der ausgestaltung des häuslichen 
 arbeitsplatzes ist zu beachten, dass 
 arbeitsschutzrechte auch im homeoffice 
gelten. Der arbeitgeber hat eine gefähr
dungsbeurteilung durchzuführen und die 

erforderlichen schutzmaßnahmen fest
zulegen. er wird seiner ermittlungspflicht 
gerecht, wenn er beim Beschäftigten 
nachfragt. auf dessen angaben darf er 
vertrauen, denn der arbeitgeber hat außer 
bei konkreten anhaltspunkten zu ver
stößen keine kontrollpflicht vor Ort.

vielmehr ist es sogar so, dass der arbeit
geber die Wohnung seines Mitarbeiters 
nicht ohne Weiteres betreten darf. Der 
 arbeitgeber kann deshalb auch in vielen 
fällen nicht kontrollieren, ob sein Mit
arbeiter wirklich die abgesprochenen 
stunden arbeitet. in diesem Punkt muss ein 
intaktes vertrauensverhältnis zwischen 
 arbeitgeber und arbeitnehmer bestehen. 

Der arbeitgeber ist formal verpflichtet, die 
Überstunden des Mitarbeiters aufzu
zeichnen. er kann diese aufzeichnungs
pflicht hinsichtlich umfang und lage der 
täglichen arbeitszeit auf den arbeit
nehmer delegieren und ihn verpflichten, 
seine aufzeichnungen auf verlangen der 
aufsichtsbehörde vorzulegen.

Bearbeitet der arbeitnehmer am häus
lichen arbeitsplatz personenbezogene 
 Daten, ist der arbeitgeber verpflichtet, 
technische und organisatorische Maß
nahmen, z. B. durch einen Passwortschutz, 
zu treffen, um die Datensicherheit zu 
 gewährleisten. 

für die arbeit im homeoffice gelten  
die  allgemeinen arbeitsrechtlichen grund
sätze der haftungsbegrenzung. Der 
 arbeitnehmer haftet nur für Beschädi
gungen des eigentums des arbeitgebers 
durch Dritte, wenn er seine verpflich
tungen, das firmeneigentum vor schaden 
zu schützen, vorsätzlich oder grob fahr
lässig verletzt. 

Steuerrecht

verbleiben die vom arbeitgeber gestellten 
arbeitsmittel des homeoffice im eigentum 
des arbeitgebers und dürfen ausschließ
lich betrieblich verwendet werden, er
wächst dem arbeitnehmer daraus kein 
lohnsteuerpflichtiger geldwerter vorteil. 
auch die Übernahme der laufenden kosten 

für den telefon und internetanschluss 
stellt selbst dann keinen geldwerten   
vorteil dar, wenn die private nutzung des 
 anschlusses erlaubt ist.

für die steuerliche Behandlung der fahrt
kosten zum Betrieb kommt es auf die 
 regelungen im arbeitsvertrag zur ersten 
tätigkeitsstätte an. ein arbeitnehmer, der 
ausschließlich im homeoffice arbeitet,  
hat keine erste tätigkeitsstätte im steuer
lichen sinn, da das häusliche arbeits
zimmer keine betriebliche einrichtung des 
arbeitgebers ist. es sind somit die tatsäch
lichen aufwendungen als fahrtkosten 
 anzusetzen. Wenn dagegen der Betrieb als 
erste tätigkeitsstätte im arbeitsvertrag 
festgelegt wurde, ist nur die entfernungs
pauschale für die fahrten zwischen 
 Wohnung und arbeitsstätte anzuer
kennen.

Unfallversicherung

auch die arbeit im homeoffice ist in der 
gesetzlichen unfallversicherung versichert. 
schwierigkeiten können sich bei der Be
urteilung ergeben, ob ein arbeitsunfall 
 vorliegt. insofern ist entscheidend, ob der 
erforderliche kausalzusammenhang des 
unfallgeschehens mit der versicherten 
 tätigkeit im homeoffice noch bejaht 
 werden kann. Dagegen sind reines essen 
und trinken etc. – wie im Betrieb –  auch im 
homeoffice nicht vom versicherungs
schutz umfasst. 

Fazit

Das homeoffice hat sich mittlerweile als 
fester Bestandteil im Wirtschafts und 
 arbeitsleben etabliert. immer mehr 
 arbeitgeber und arbeitnehmer machen 
davon gebrauch – zu beiderseitigem vor
teil. Begünstigt wird diese entwicklung  
von den enormen fortschritten im eDv
Bereich. 

Da also zahl reiche rechtliche normen 
auch beim homeoffice zu beachten sind, 
sprechen sie uns bitte gegebenenfalls an, 
damit auch das homeoffice auf einer ge
sicherten rechtlichen grundlage steht.  

Schwerpunktthema

attraktivität Des hOMeOffice fÜr arBeitgeBer unD  
arBeitnehMer sOWie rechtliche rahMenBeDingungen
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Das arbeitsentgelt eines arbeitnehmers 
ist im zeitpunkt des zuflusses zu ver
steuern. grundsätzlich gilt das arbeits
entgelt als zugeflossen, sobald der arbeit
nehmer darüber frei verfügen kann, es  
also beispielsweise auf seinem Bankkonto 
gutgeschrieben ist. Bei einem beherr
schenden gesellschaftergeschäftsführer 
reicht hingegen die formale fälligkeit laut 
vertrag, sodass zum fälligkeitszeitpunkt 
ein fingierter lohnzufluss aus unbe

strittenen und werthaltigen forderungen 
angenommen wird. 

Der Bundesfinanzhof hat seine bisherige 
rechtsprechung fortgeführt und klarge
stellt, dass auch ein gehaltsverzicht eines 
gesellschaftergeschäftsführers zum zu  
fluss von arbeitslohn führt, soweit damit 
der tatbestand einer verdeckten einlage 
verwirklicht wird. eine verdeckte einlage 
erhöht die anschaffungskosten der Betei

Unternehmensbesteuerung

gehaltsverzicht unD verDeckte einlage
ligung des gesellschafters und wirkt sich 
im zeitpunkt des verkaufs der Beteiligung 
steuermindernd aus. auf bereits erdiente 
und werthaltige gehalts oder Pensions
ansprüche kann demnach nicht verzichtet 
werden, ohne dass dadurch ein fingierter 
lohnzufluss einschließlich einer ver
deckten einlage vorliegt. auf künftige 
 ansprüche kann verzichtet werden, ohne 
dass es zu einem lohnzufluss bzw. zu  
einer verdeckten einlage kommt. 

Das finanzgericht (fg) Düsseldorf hat – im 
nachgang zu einer vorabentscheidung 
durch den europäischen gerichtshof – ge
urteilt, dass es gegen die unionsrecht 
lich gewährleistete kapitalverkehrsfreiheit 
verstößt, wenn beschränkt steuerpflich
tigen nicht der volle, für unbeschränkt 
steuerpflichtige geltende freibetrag ge
währt wird. in dem rechtsstreit ging es  
um die Berechnung der schenkungsteuer, 

die für die schenkung eines in Deutschland 
gelegenen grundstücks anfiel. Die Mit
eigentümerin und ihre töchter, denen sie 
ihren grundstücksanteil schenkte, sind 
deutsche staatsangehörige. Die Miteigen
tümerin wohnt seit 1996 nicht mehr in 
Deutschland. Die töchter haben niemals  
in Deutschland gewohnt oder dort ihren 
gewöhnlichen aufenthalt gehabt. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer

uniOnsrechtsWiDrige freiBetragsregelung fÜr Beschränkt 
steuerPflichtige

laut fg hat die schenkerin anspruch  
auf denselben freibetrag in höhe von 
400.000 € wie ein schenker, der in 
Deutschland wohnt und deshalb unbe
schränkt steuerpflichtig ist. Die vorschrift 
des § 2 abs. 3 erbstg, nach der die Be
rechnung der steuer nur auf  antrag eines 
erwerbers und verbunden mit weiteren 
folgewirkungen unter anwendung des 
 höheren freibetrags erfolgt, ist unions
rechtswidrig. 

Wenn ein arbeitgeber das arbeitsverhält
nis kündigt, wird häufig eine abfindung 
 gezahlt. Diese unterliegt grundsätzlich der 
einkommensteuer, in vielen fällen aber  
nur in ermäßigter form durch anwendung 
der sogenannten fünftelregelung. Dabei 
handelt es sich um eine besondere Berech
nung des steuersatzes zur Milderung der 
Progression, die im einzelfall zu großen 
steuerersparnissen führen kann. 

voraussetzung dieser fünftelregelung  
ist, dass die abfindung als sogenannte 
 entschädigung zu qualifizieren ist. Das 
 bedeutet, dass mit der abfindung die mit 
der Beendigung des arbeitsverhältnisses 
verbundenen nachteile des arbeitnehmers 
infolge des arbeitsplatzverlustes ausge
glichen werden. zahlungen des arbeit
gebers, die bereits entstandene ansprüche 
abgelten, z. B. rückständiger arbeitslohn, 
urlaubsgeld, urlaubsabgeltung, Weih
nachtsgeld usw. sind keine solchen ent
schädigungen und unterliegen deshalb der 
tariflichen einkommensteuer. Weiterhin ist 

voraussetzung, dass die Beendigung des 
arbeitsverhältnisses durch den arbeit
geber veranlasst wurde. 

schließlich muss eine zusammenballung 
von einkünften gegeben sein. Deshalb ist 
die  verteilung der abfindung auf mehrere 
 Jahre schädlich für die steuerbegüns ti
gung. Die auszahlung einer abfindung in 
zwei teil beträgen steht der anwendung 
der fünftelregelung ausnahmsweise nicht 
entgegen, wenn sich die teilzahlungen im 
verhältnis zueinander als haupt und 
 nebenleistung darstellen und wenn die 
 nebenleistung geringfügig ist. Dieses 
 kriterium ist im jeweiligen einzelfall zu 
 bestimmen. Bisher hatten verwaltung und 
rechtsprechung maximal 5 % der haupt
leistung als unschädliche nebenleistung 
anerkannt. eine geringfügige neben
leistung hat der Bundesfinanzhof jüngst 
jedenfalls dann nicht mehr angenommen, 
wenn sie mehr als 10 % der hauptleistung 
beträgt.

in die Berechnung der fünftelregelung 
muss der arbeitgeber auch solche einnah
men einbeziehen, die dem arbeitnehmer 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses 
zufließen. hier obliegt dem arbeitnehmer 
eine entsprechende auskunftspflicht. 

kann der arbeitgeber die erforderlichen 
feststellungen nicht treffen, kommt die 
fünftelregelung im lohnsteuerverfahren 
nicht zur anwendung. es ist dann sache 
des arbeitnehmers, die fünftelregelung  
im rahmen seiner einkommensteuerer
klärung umzusetzen. neben der steuer
satzreduzierung ist zu berücksichtigen, 
dass entlassungsentschädigungen regel
mäßig nicht der Beitragspflicht in der 
 sozialversicherung unterliegen. auch hier 
gilt, dass zahlungen zur abgeltung ver
traglicher ansprüche, die der arbeit nehmer 
noch vor dem zeitpunkt der Beendigung 
der Beschäftigung erworben hat, noch zum 
sozialversicherungspflichtigen arbeits ent
gelt zählen.

Alle Steuerzahler

erMässigte Besteuerung vOn aBfinDungen
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Der Bundesgerichtshof (Bgh) hat sich in 
einer aktuellen entscheidung mit den 
 anforderungen befasst, die eine vorsorge
vollmacht und eine Patientenverfügung im 
 zusammenhang mit dem abbruch von 
 lebenserhaltenden Maßnahmen erfüllen 
müssen. in dem entschiedenen fall waren 
eine von der Betroffenen bevollmächtigte 
tochter und die behandelnde hausärztin 
der Meinung, dass der abbruch der künst
lichen ernährung nicht dem Willen der 
 Betroffenen entspricht. Die beiden anderen 
töchter waren gegenteiliger auffassung 
und regten die einsetzung eines soge
nannten kontrollbetreuers mit der er
mächtigung zum vollmachtwiderruf an. 
Der Bgh entschied, dass die vorausset
zungen für die einsetzung eines kontroll
betreuers nicht erfüllt waren.

Bedenken äußerte der Bgh, ob die von der 
Betroffenen erteilte Patientenver fügung 
und die vorsorgevollmacht den gesetzlichen 
anforderungen genügen, da nach dem 
Wortlaut lediglich alle erforderlichen 
ent scheidungen mit der behandelnden 
ärztin abzusprechen seien, nicht aber 
durch die Bevollmächtigte allein zu treffen 
seien. Die frage war jedoch deshalb nicht 
entscheidungsrelevant, weil eine weitere 
von der Betroffenen notariell erklärte voll
macht der Bevollmächtigten zweifelsfrei 
die entscheidungsbefugnis im Bereich der 
gesundheitsfürsorge übertrug. 

Der Bgh stellte jedoch fest, dass der nota
riellen vollmacht nicht zu entnehmen sei, 
dass die Betroffene den abbruch einer 
künstlichen ernährung wünschte. Die 

Wirtschaft und Recht 

anfOrDerungen an vOrsOrgevOllMacht unD 
PatientenverfÜgung 

 äußerung, keine lebenserhaltenden Maß
nahmen zu wollen, erfülle für sich 
 genommen nicht die gesetzlichen voraus
setzungen an eine Patientenverfügung, 
dass bestimmte untersuchungen, heil be
handlungen oder ärztliche eingriffe unter
sagt seien. sie sei deshalb keine bindende, 
auf den abbruch der künstlichen er
nährung gerichtete Patientenverfügung. 
eine betreuungsgerichtliche kontrolle der 
entscheidung der Bevollmächtigten habe 
dann zu erfolgen, wenn sie sich über den 
Willen der Betroffenen hinwegsetze. Dass 
der mutmaßliche Wille der Betroffenen auf 
den abbruch der künstlichen ernährung 
gerichtet sei, habe die vorinstanz jedoch 
nicht festgestellt.

insbesondere die freiberufliche tätigkeit 
wird häufig von mehreren Personen in  
gesamthänderischer verbundenheit aus
geübt. Bei der erweiterung und der 
 Be endigung von Personengesellschaften 
(freiberuflichen Mitunternehmerschaften) 
sowie beim ausscheiden von gesellschaf
tern sind ertragsteuerliche konsequenzen 
zu beachten. nachfolgend werden wichtige 
konstella tionen dargestellt.

Aufnahme neuer Gesellschafter  
gegen Entgelt

naheliegend ist, neue gesellschafter ge
gen entgeltzahlung in eine bestehende 
freiberuflersozietät aufzunehmen. erfolgt 
die zahlung an bisherige gesellschafter, 
 erzielen diese daraus einen laufenden 
steuerpflichtigen gewinn. Wird dagegen 
die zahlung des neuen gesellschafters  
in das gesamthandsvermögen der Mit
unternehmerschaft geleistet, wird eine 
sofortige aufdeckung stiller reserven für 
die alt gesellschafter vermieden. Möglich 
ist schließlich, dass eine einzelpraxis unter 
aufnahme eines weiteren Berufsträgers 
steuerneutral in eine Personengesell
schaft umgewandelt wird (§ 24 umwstg).

Aufnahme eines Gesellschafters  
ohne Entgelt

Die aufnahme einer natürlichen Person in 
eine bestehende einzelpraxis sowie die 
 unentgeltliche Übertragung eines teils 
 eines Mitunternehmeranteils auf eine 
 natürliche Person sind zwingend steuer
neutral durchzuführen (§ 6 abs. 3 estg).

allerdings kann es in einer bestimmten 
konstellation dazu kommen, dass eine 
 freiberufliche gbr aufgrund der abfärbe
regelung insgesamt einkünfte aus ge
werbebetrieb erzielt (§ 15 abs. 3 nr. 1 estg). 
Bei einer einzelpraxis gibt es dieses 
 Problem nicht, sodass die aufnahme eines 
gesellschafters unerwartete steuerliche 
folgen haben kann. 

Ausscheiden von Gesellschaftern

scheidet ein gesellschafter aus der Mit
unternehmerschaft gegen Übernahme von 
sachwerten aus, lag nach bisheriger 
rechts und verwaltungsauffassung keine 
gewinnneutrale realteilung vor, da die 
 (bestehende) Mitunternehmerschaft fort
gesetzt wird. an dieser auffassung hält 

Freiberufler

erWeiterung unD (teil-)BeenDigung freiBeruflicher 
MitunternehMerschaften

der Bundesfinanzhof in einem aktuellen 
urteil nicht mehr fest. nach der neuen 
rechtsprechung liegt eine gewinnneutrale 
realteilung auch dann vor, wenn ein Mit
unternehmer unter Übernahme eines teil
betriebs oder einzelner Wirtschaftsgüter 
(einschließlich liquider Mittel) aus einer 
Mitunternehmerschaft ausscheidet, und 
diese unter den ver bliebenen Mitunter
nehmern fortgeführt wird. Die Wirt
schaftsgüter sind weiterhin zum Buchwert 
anzusetzen. hieraus ergeben sich interes
sante gestaltungsmöglichkeiten.

scheidet dagegen einer der gesellschafter 
aus, indem sein anteil entgeltlich auf 
 andere gesellschafter übertragen wird, 
muss geregelt werden, ob und wie er seine 
tätigkeit in einem Überleitungszeitraum 
fortsetzt. für die begünstigte veräuße
rung des Mitunternehmeranteils ist es 
notwendig, alle wesentlichen Betriebs
grundlagen zu übertragen. Dazu gehört 
auch der Mandantenstamm/Praxiswert, 
der vom ausscheidenden nicht weiterhin 
selbst verwertet werden darf.
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Wer glaubt, dass das gegenüber dem 
 autofahren umweltfreundlichere und ge
sündere fahrradfahren auch dem finanz
amt besser gefällt, der irrt. tatsächlich 
kann das Dienstrad sogar zur steuerfalle 
werden. 

es ist beim Dienstrad nicht ungewöhnlich, 
den vorteil der nutzung als gehaltsum
wandlung an den arbeitnehmer zu ge
währen. schließlich hat der arbeitgeber ja 
etwas gutes für die aktivität und gesund
heit seines Mitarbeiters getan. leider 
müssen jedoch beim Dienstrad private 
fahrten ebenso wie beim Dienstwagen  
mit 1 % des Bruttolistenpreises bzw. der 
unverbindlichen Preisempfehlung ver
steuert werden.

vielfach least der arbeitgeber räder zu 
günstigen konditionen und gibt diesen 
vorteil an seine Mitarbeiter weiter. Der 
 arbeitnehmer bezieht für die Dauer des 
 leasingvertrags ein entsprechend niedri
geres gehalt. Dann erhält der Mitarbeiter 
zwar die nutzung nicht umsonst, aber 
 immerhin billiger, als wenn er selbst den 
vertrag abgeschlossen hätte. so einfach 

nicht nur in der Bauindustrie, sondern  
in allen Branchen, in denen betriebliche 
kernaufgaben an Dritte delegiert werden, 
bestehen sozialversicherungsrechtliche 
risiken, die unter dem schlagwort 
„scheinselbstständigkeit“ diskutiert wer
den.  hierunter ist die nachträgliche fest  
stellung einer vermeintlich selbststän
digen tätigkeit als abhängiges Beschäf
tigungsverhältnis zu verstehen. eine 
 gängige gestaltung ist die ausgliederung 
von aufgaben auf eine speziell zu diesem 
zweck gegründete Personengesellschaft. 

stellt sich im nachhinein heraus, dass ein 
auftragsverhältnis als nichtselbstständige 
tätigkeit zu qualifizieren ist, hat das er
hebliche rechtliche konsequenzen für den 
auftraggeber. einerseits schuldet er für 
den zurückliegenden zeitraum die ange
fallenen sozialversicherungsbeiträge, wie 
etwa die Beiträge für  kranken, Pflege, 
renten und arbeits losenversicherung. 
andererseits erfüllt das vorenthalten von 
arbeitnehmeranteilen zur sozialversiche
rung aber auch den  tatbestand des § 266a 

das klingt, so kompliziert sehen es  jedoch 
rechtsprechung und finanzverwaltung. 

nach deren auffassung muss nämlich in 
solchen konstellationen erst einmal 
 untersucht werden, wer denn überhaupt 
wirtschaftlicher leasingnehmer des 
Dienst rades ist. es ist leider so, dass die 
zahl reichen entscheidungen des Bundes
finanzhofs und die ansichten der ver
waltung zum Dienstwagen vollumfänglich 
auch für das Dienstrad anwendung finden. 
Deshalb ist es für die Bestimmung der 
lohnsteuer des arbeitnehmers von 
 Bedeutung, ob die Überlassung des rades 
unabhängig vom arbeitsvertrag ist und ob 
der arbeitnehmer im verhältnis zu  seinem 
arbeitgeber die rechte und Pflichten eines 
leasingnehmers hat.

Werden diese fragen bejaht, ist der arbeit
nehmer wirtschaftlicher leasingnehmer 
und hat den vorteil aus der verbilligten 
leasingüberlassung zu versteuern. nur im 
anderen fall gewährt der arbeitgeber einen 
geldwerten vorteil in form der privaten 
nutzungsüberlassung, von der dann die 
leasingraten des arbeitnehmers  abge setzt 

stgB,  sodass die umqualifizierung eines 
auftragsverhältnisses in eine abhängige 
Beschäftigung auch strafrechtliche risiken 
für die verantwortlichen geschäftsführer 
birgt. Besonders gravierend ist, dass eine 
strafrechtliche verurteilung zu einem 
 tätigkeitsverbot für geschäftsführer und 
zu  einem ausschluss des unternehmens 
von öffentlichen vergabeverfahren führen 
kann. 

vor diesem hintergrund stellt sich die 
 frage, nach welchen kriterien ein als 
selbstständig deklariertes auftragsver
hältnis als abhängiges Beschäftigungs
verhältnis zu werten ist. grundsätzlich  
ist das vorliegen eines solchen im fall der 
auslagerung auf eine Personengesell
schaft ebenso wie bei auslagerung auf 
eine juristische Person ausgeschlossen. 
gleichwohl zeigt sich in der jüngeren 
rechtsprechung vermehrt die tendenz, 
auch in fällen der auslagerung auf 
 Personengesellschaften ein abhängiges 
Beschäftigungsverhältnis anzunehmen. 
Maßgebliche abgrenzungskriterien sind 

die Weisungsgebundenheit und die  ein 
gliederung in die arbeitsorganisation. nach 
einer entscheidung des sozial gerichts 
 Oldenburg kommt es wesentlich auf das 
gesamtbild der arbeitsleistung an. in der 
zu entscheidenden fallkonstellation ver
fügte die geschäftsführerin der auftrag
nehmerin nicht über eine eigene arbeits
organisation, sondern war in eine fremde 
eingebunden. außerdem hatte sie weder 
eine eigene Betriebs stätte noch eigene 
Betriebsmittel. Darüber hinaus konnte die 
geschäftsführerin auch keinerlei einfluss 
auf unternehmerische oder arbeitsorgani
sationsrechtliche Prozesse nehmen. 

Die aktuelle rechtsprechung geht damit im 
ergebnis über die bisher unter dem schlag
wort „scheinselbstständigkeit“ diskutier
ten fälle des § 2 satz 1 nr. 9 sgB vi hinaus, 
in  denen Personen, die auf Dauer und im 
Wesent lichen nur für einen auftraggeber 
tätig sind und keine weiteren Mitarbeiter 
 beschäftigen, rentenversicherungspflichtig 
werden.

Kommentar

Das DienstraD als steuerfalle

Wirtschaft und Recht

angst vOr scheinselBststänDigkeit

werden dürfen. Das ergebnis bei der 
 lohnsteuer ist damit in aller regel nur in 
letztgenannter ausgestaltung für den 
 arbeitnehmer günstig.

Die Überlassung eines Dienstrades an 
 arbeitnehmer mag für ökologisch und 
 sozial verantwortungsvolle unternehmer 
sprechen. eingang in die Besteuerung hat 
dieses gedankengut allerdings noch nicht 
gefunden. in steuerlicher hinsicht erwarten 
unternehmer bei der vertragsgestaltung 
nahezu die gleichen Probleme wie beim 
Dienstwagen.

Marina Ersch
steuerberaterin
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Wird ein (teil)Mitunternehmeranteil un
entgeltlich übertragen, ist der Buchwert 
anzusetzen (§ 6 abs. 3 estg). Der anteil 
 eines Mitunternehmers in diesem sinn 
setzt sich aus dem anteil am gesell
schaftsvermögen sowie dem funktional 
wesentlichen sonderbetriebsvermögen zu
sammen. Die Übertragung eines (teil)Mit
unternehmeranteils hat auch dann zum 
Buchwert zu erfolgen, wenn Wirtschafts
güter, die weiterhin zum Betriebsver
mögen derselben Mitunternehmerschaft 
gehören, nicht übertragen werden und  
der rechtsnachfolger den übernommenen 
Mitunternehmeranteil über einen zeitraum 
von mindestens fünf Jahren nicht ver
äußert oder aufgibt. 

Der Bundesfinanzhof (Bfh) hat sich in 
 einem aktuellen urteil mit dem erhalt des 
Buchwertprivilegs bei der Übertragung 
 eines (teil)Mitunter nehmeranteils trotz 

späterer ausgliederung eines zuvor  
zurückbehaltenen Wirtschaftsguts be
schäftigt. in dem zugrunde liegenden fall  
wurden 90 % der anteile an der klägerin –  
einer gmbh & co. kg – unentgeltlich unter 
fortführung der Buchwerte im genera
tionenverbund übertragen. zu einem 
 späteren zeitpunkt wurde überdies  
ein grundstück des sonderbetriebs ver
mögens der klägerin, das im eigentum  
des bisherigen alleinigen Mitunternehmers 
stand, ebenfalls zum Buchwert auf eine 
weitere  kg übertragen. 

gemäß der auffassung des Bfh entfällt 
das Buchwertprivileg des § 6 abs. 3 estg 
nicht rückwirkend, wenn zurückbehalte
nes sonderbetriebsvermögen später in ein 
anderes Betriebsvermögen des Mitunter
nehmers gemäß § 6 abs. 5 estg zum Buch
wert übertragen wird.

Unternehmensbesteuerung

zuM BuchWertPrivileg Bei Der ÜBertragung eines  
(teil-)MitunternehMeranteils

humanmedizinische heilbehandlungen sind 
zwar grundsätzlich umsatzsteuerbar; steht 
allerdings ein therapeutischer zweck im 
vordergrund, sind die leistungen des 
 arztes umsatzsteuerfrei. Dementspre
chend nicht umsatzsteuerbefreit sind laut 
umsatzsteueranwendungserlass sämt
liche tätigkeiten, die nicht teil eines 
 konkreten, individuellen, der Diagnose, 
 Behandlung, vorbeugung und heilung von 
krankheiten oder gesundheitsstörungen 
dienenden leistungskonzepts sind. hier
unter fallen etwa schriftstellerische oder 
wissenschaftliche tätigkeiten, vorträge, 
lieferungen von hilfsmitteln, z. B. kon
taktlinsen, die erstellung von alkohol
gutachten und ästhetischplastische 
 Behandlungen ohne kurative zielsetzung.

aufgrund dieser prinzipiellen umsatz
steuerfreiheit haben es die finanzämter 
bisher in der regel nicht beanstandet, wenn 
ärzte keine umsatzsteuererklärungen 
 abgegeben haben. Der medizinische fort
schritt sowie die änderung der strukturen 

Freiberufler 

uMsatzsteuerPflicht vOn arztleistungen

Der Bfh führt hierzu aus:

  ein dauerhafter verbleib des zurückbe
haltenen Wirtschaftsguts im Betriebs
vermögen der Mitunternehmerschaft sei 
weder dem Wortlaut noch der gesetzes
systematik zu entnehmen. 

  Der gefahr missbräuchlicher gestaltun
gen beuge der gesetzgeber durch eine 
fünfjährige haltefrist für den rechts
nachfolger vor. eine erstreckung der für 
den Übertragungsempfänger gesetzlich 
geregelten Behaltefrist auf den Über
tragenden im Wege einer analogie sei 
abzulehnen.

  ungeachtet eines nichtanwendungs
erlasses der finanzverwaltung aus dem 
Jahr 2013 sei an der bisherigen recht
sprechung zu § 6 abs. 3 estg festzu
halten.

im gesundheitswesen – etwa die ein
führung der individuellen gesundheits
leistungen (igel) – in den vergangenen 
Jahren haben aber dazu geführt, dass nicht 
mehr jede ärztliche anwendung ohne 
 Weiteres als umsatzsteuerfrei eingestuft 
werden kann. auf entsprechende kritik 
des Bayerischen Obersten rechnungs
hofes hin hat deshalb nun das Bayerische 
landesamt für steuern die bayerischen 
 finanzämter angewiesen, von allen selbst
ständigen ärzten für 2015 umsatzsteuer
erklärungen anzufordern. es ist zu er
warten, dass die anderen Bundesländer 
nachziehen. auf diese Weise wird der arzt 
gezwungen, sich festzulegen, ob und  
in welchem umfang steuerpflichtige 
leistungen erbracht und entsprechend 
deklariert werden.

erbringt ein arzt umsatzsteuerpflichtige 
leistungen, beispielsweise die igel 
 „faltenbehandlung“, muss er die umsatz
steuer einbehalten und abführen, ist aber 
gleichzeitig zum abzug der vorsteuern 

 berechtigt. um diesen verwaltungsauf
wand zu vermeiden, können auch ärzte die 
sogenannte kleinunternehmerregelung 
anwenden. Die einhaltung der umsatz
grenzen (17.500 € im vergangenen und 
50.000 € im laufenden Jahr) ist meist un
problematisch, da steuerfreie leistungen 
nicht in die Bemessung des maßgeblichen 
umsatzes eingerechnet werden. sind je
doch umfangreiche investitionen geplant, 
die im zusammenhang mit der erbringung 
steuerpflichtiger leistungen stehen, kann 
es durchaus sinnvoll sein, auf die klein
unternehmerregelung zu verzichten und 
die vorsteuern geltend zu machen.

Wenden sie sich bitte an ihren steuer
berater, damit dieser gemeinsam mit ihnen 
über eine etwaige umsatzsteuerpflicht 
entscheiden und gegebenenfalls eine um
satzsteuererklärung abgeben kann, wenn 
diese nicht ohnehin schon angefordert 
wurde.
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stellen (§ 285 nr. 33 hgB). entsprechendes 
gilt für konzernabschlüsse. Dabei differen
ziert die vorschrift nicht danach, ob die 
vorgänge für das unternehmen vorteilhaft 
oder nachteilig sind.

typische berichtspflichtige vorgänge  
sind beispielsweise unternehmenstrans
aktionen, umfassende anschaffungen oder 
veräußerungen von vermögens gegen
ständen, bedeutsame finanzierungsmaß
nahmen, der Beginn von bedeut samen 
rechtsstreitigkeiten, die Bekanntgabe oder 
der Beginn von restrukturierungsmaß
nahmen, ungewöhnliche Preisänderungen, 
wesentliche Wechselkurs auswirkungen, 
wesentliche personelle ver änderungen, 
zerstörung einer bedeut samen Produk
tionsstätte oder der eingang wesentlicher 
verpflichtungen bzw. haftungsverhältnisse 

(z. B. durch Patronatserklärung oder ge
währleistung).

unter der geforderten angabe der art und 
ihrer finanziellen auswirkung werden die 
Darlegung des dem vorgang zugrunde 
 liegenden sachverhalts und seine quanti
tative auswirkung auf die vermögens, 
 finanz und ertragslage verstanden. 
 sofern eine quantitative angabe nicht 
möglich ist, bedarf es einer verbalen erläu
terung mit dem hinweis auf diese unmög
lichkeit.

eine fehlanzeige von vorgängen von be
sonderer Bedeutung nach dem abschluss
stichtag, wie bisher im lagebericht üblich, 
ist im anhang nicht notwendig.

mögensstands eine freigebige schenkung
steuerpflichtige zuwendung des ehe
mannes an die ehefrau an. Die ehegatten 
hingegen gingen lediglich von einer Be
reicherung in höhe der hälfte der über
tragenen Werte aus, weil die andere hälfte 
der Werte bereits vor der Übertragung 
demjenigen ehegatten (hier: ehefrau) zu
gestanden habe, der die Werte erhalten 
hatte. Weder finanzgericht noch Bfh 
 teilten jedoch diese ansicht. 

Der beschenkte ehegatte trägt die fest
stellungslast (objektive Beweislast) für 
tatsachen, die der annahme einer frei
gebigen zuwendung entgegenstehen.  
Das gilt auch für die umstände, die belegen 
sollen, dass dem anderen ehegatten das 
guthaben, das er vom einzelkonto seines 
ehegatten unentgeltlich übertragen er

halten hat, im innenverhältnis bereits vor 
der Übertragung ganz oder teilweise zuzu
rechnen gewesen sein soll. Das kann zum 
Beispiel der fall sein, wenn der konto
inhaber für seinen ehegatten teile am 
 konto nur als treuhänder gehalten hat. Das 
muss dann aber der Beschenkte durch 
ent sprechende schriftliche vereinbarun
gen beweisen. 

Die entscheidung des Bfh betrifft einzel
konten, nicht aber gemeinschaftskonten 
der ehegatten. kontovollmachten für ein
zelkonten sind für die schenkungsteuer
rechtliche Beurteilung ohne Bedeutung. 
sie geben dem bevollmächtigten ehe
gatten lediglich im außenverhältnis gegen
über der Bank eine verfügungsbefugnis 
über das konto.

Der nachtragsbericht war bisher ein 
 Bestandteil des lageberichts, in dem das 
unternehmen vorgänge von besonderer 
Bedeutung nach dem abschlussstichtag 
darlegte. Durch das Bilanzrichtlinieumset
zungsgesetz (Bilrug) wird der nachtrags
bericht in den anhang verschoben und für 
seinen inhalt werden neue  anforderungen 
gesetzlich normiert. sie gelten erstmals  
für Jahres und konzern abschlüsse für  
nach dem 31. Dezember 2015 beginnende 
 geschäftsjahre.

unternehmen ab mittlerer größe müssen 
vorgänge von besonderer Bedeutung, die 
nach dem schluss des geschäftsjahres 
eingetreten sind und weder in der gewinn 
und verlustrechnung noch in der Bilanz 
 berücksichtigt sind, unter angabe ihrer art 
und ihrer finanziellen auswirkungen dar

Wirtschaft und Recht 

änDerungen in Der nachtragsBerichterstattung 

Wann wird bei einer vermögensüber
tragung in der ehe schenkungsteuer fällig? 
Der Bundesfinanzhof (Bfh) hat ent
schieden, dass eine zuwendung unter 
 ehegatten der schenkungsteuer unter
liegt, wenn ein guthaben eines einzel
kontos bzw. einzeldepots des einen ehe
gatten auf das konto des Partners über
tragen wird. Der begünstigte ehepartner 
trägt dann die objektive Beweislast für  
die gründe, die gegen eine schenkung 
sprechen. 

in dem vom Bfh entschiedenen fall über
trug der ehemann den vermögensstand 
seines bei einer schweizer Bank geführten 
einzelkontos unentgeltlich auf ein eben
falls bei einer schweizer Bank geführtes 
einzelkonto seiner ehefrau. Das finanzamt 
nahm in voller höhe des übertragenen ver

voraussetzung für die anerkennung einer 
körperschaftsteuerlichen Organschaft ist, 
dass die Organgesellschaft sich durch 
 einen gewinnabführungsvertrag ver
pflichtet, ihren ganzen gewinn an den 
 Organträger abzuführen. Der gewinn
abführungsvertrag muss auf mindestens 
fünf Jahre abgeschlossen und während 
seiner gesamten geltungsdauer durch
geführt werden. Dazu müssen die nach den 

grundsätzen ordnungsgemäßer Buch
führung ermittelten gewinne tatsächlich 
durch zahlung oder verrechnung an den 
Organträger abgeführt werden. für eine 
verrechnung ist die bloße einbuchung 
 einer verpflichtung in höhe des abzufüh
renden gewinns bei der Organgesellschaft 
und einer gleich hohen forderung beim 
 Organträger nicht ausreichend. vielmehr 
muss es zu einer wirksamen aufrechnung 

z. B. mit bestehenden forderungen kom
men. Denn nur eine aufrechnung steht 
 einer tatsäch lichen zahlung gleich. Das 
geht aus einer aktuellen entscheidung des 
Bundesfinanzhofs hervor. Wird die Organ
schaft deshalb nicht anerkannt, ist die 
tochtergesellschaft als eigenständig im 
körperschaft und gewerbesteuerlichen 
sinn zu be handeln.

Erbschaft- und Schenkungsteuer

zuWenDungen unter ehegatten

Unternehmensbesteuerung

geWinnaBfÜhrung Bei ertragsteuerlicher Organschaft 
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verschiedene indizien dargestellt, die auf 
ein derartiges Wissen des zahlungsemp
fängers hindeuten. für die Praxis bedeut
sam sind insbesondere ratenzahlungs
bitten des schuldners. Diese können 
grundsätzlich ein anzeichen für das vor
liegen einer zahlungsunfähigkeit dar
stellen, allerdings nur dann, wenn sie nicht 
den gepflogen heiten des üblichen ge
schäftsverkehrs entsprechen. Das sieht 
das gericht beispielsweise dann als ge
geben an, wenn eine ratenzahlungsbitte 
nach fruchtlosen Mahnungen und nicht 
eingehaltenen  zahlungszusagen geäußert 
wird. 

Darüber hinaus hat der Bgh klargestellt, 
dass auch eine dauerhaft schleppende 
zahlungsweise indiz für eine zahlungs

Wirtschaft und Recht

insOlvenzanfechtung unD inDizien fÜr eine zahlungseinstellung
nach der insolvenzordnung kann ein 
 insolvenzverwalter zahlungen, die ein 
schuldner innerhalb der vergangenen zehn 
Jahre vor insolvenzantragstellung getätigt 
hat, anfechten, wenn der schuldner mit dem 
vorsatz gehandelt hat, seine gläubiger zu 
benachteiligen und der zahlungsemp
fänger diesen vorsatz zum zeitpunkt der 
zahlung kannte. eine solche kenntnis wird 
 vermutet, wenn der zahlungsempfänger 
unter anderem wusste, dass die zahlungs
unfähigkeit des schuldners drohte. Da es 
sich hierbei um eine sogenannte innere 
tatsache handelt, wird diese in streitfällen 
anhand objektiver anhaltspunkte fest
gestellt. 

in einem kürzlich veröffentlichten urteil 
des Bundesgerichtshofs (Bgh) hat dieser 

einstellung sein kann. im rahmen der 
 gesamtwürdigung ist weiter zu berück
sichtigen, ob es sich bei dem zahlungs
empfänger um einen für den schuldner 
wichtigen, zur aufrechterhaltung des 
geschäfts betriebs unentbehrlichen ge
schäftspartner handelt. schließlich hat das 
gericht aus geführt, dass bei einer zahlung 
nach einer angedrohten liefersperre die 
beim  schuldner eingetretene zahlungs
unfähigkeit in der regel unübersehbar sei. 
sollten die vorstehenden indizien bei  einem 
geschäftspartner vorliegen, droht also 
 immer das risiko, dass eine anfechtung 
durch den insolvenzverwalter erfolgt, 
wenn später über das vermögen des 
 geschäftspartners ein insolvenzverfahren 
eröffnet wird.
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